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Zitat von Meerschwein Nele

Ob solche Gründe vorliegen, muss allerdings behördlicherseits geprüft werden.

Warum? In der DSGVO steht diesbezüglich (Vorliegen berchtigter Interessen) nichts von
behördlicher Prüfung.

Ansonsten halte ich es schon für ein berechtigtes Interesse unsere Schüler identifizieren zu
können. Wir sollen schließich individuelle Bewertungen und rechtssichere Zertifikate ausgeben.
Da sollte die persönliche Zuordnung mit entsprechender Zuverlässigkeit vorgenomen werden
können.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/42568-rechtsfrage-der-umgang-mit-
sch%C3%BClerfotos/?postID=440136#post440136

https://www.lehrerforen.de/thread/42568-rechtsfrage-der-umgang-mit-sch%C3%BClerfotos/?postID=440012#post440012
https://www.lehrerforen.de/thread/42568-rechtsfrage-der-umgang-mit-sch%C3%BClerfotos/?postID=440136#post440136
https://www.lehrerforen.de/thread/42568-rechtsfrage-der-umgang-mit-sch%C3%BClerfotos/?postID=440136#post440136

